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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 02. Juni 2023 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah-

res ab schluss der Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH, Radolfzell am Bodensee, zum 31. Dezember 2022

und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Geschäftsjahr 2022 den fol genden Be stäti gungs ver-

merk er teilt, der von uns an die ser Stelle wie dergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH � bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis

zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden � geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Energieagentur Kreis Konstanz

gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Anlage 1 zu Drucksachen-Nr 2023/079
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt �Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts� unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen �

beabsichtigten oder unbeabsichtigten � falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen � beabsichtigten oder unbeabsichtigten � falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent wick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher � beabsichtigter oder unbeabsichtigter � falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we sent liche falsche Darstellungen

nicht aufge deckt wer den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle gungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

·
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be-

richts setzt unsere vorhe rige Zustimmung voraus.



Seite | 20

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert unse re

er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung hin gewie sen

wird. Wir weisen dies bezüglich auf § 328 HGB hin.

Singen, 05. Juni 2023

MAYER GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Michael Dietrich Dr. Markus Mayer

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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BILANZ

Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH

Radolfzell am Bodensee

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 4,00 4,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 35.520,00 43.731,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe 22.967,70 0,00

2. unfertige Erzeugnisse,
unfertige Leistungen 2.400,00 25.367,70 2.400,00

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 36.830,50 12.936,33

2. sonstige Vermögensgegenstände 98.574,07 135.404,57 77.170,27

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 27.600,00 27.600,00

II. Gewinnvortrag 111.164,28 117.555,03

III. Jahresüberschuss 106.181,80 6.390,75-

B. Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen 25.775,00 30.854,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 4.316,25 0,00
2. sonstige Rückstellungen 23.740,00 28.056,25 19.230,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 7.824,43 4.399,14

2. sonstige Verbindlichkeiten 10.803,65 18.628,08 4.438,71

E. Rechnungsabgrenzungsposten 39.806,57 6.400,00

Übertrag 196.296,27 136.241,60 Übertrag 357.211,98 204.086,13
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BILANZ

Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH

Radolfzell am Bodensee

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Übertrag 196.296,27 136.241,60 Übertrag 357.211,98 204.086,13

III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 153.748,52 66.660,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.167,19 1.183,85

357.211,98 204.086,13 357.211,98 204.086,13
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH
Radolfzell am Bodensee

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro % Euro

1. Umsatzerlöse 100.842,00 100,00 75.003,48

2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0,00 0,00 2.400,00

3. sonstige betriebliche Erträge 543.855,48 539,31 372.610,52

4. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 60.231,65 59,73 38.542,67

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 251.144,49 249,05 237.977,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-

sorgung und für Unterstützung 56.807,46 56,33 53.065,15
307.951,95 305,38 291.042,39

- davon für Altersversorgung Euro 453,96 (Euro 257,87)

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens und Sachanlagen 8.579,01 8,51 13.940,56

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 157.407,87 156,09 112.814,16

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,05 0,00 1,08

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 36,75

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.316,25 4,28 0,00

11. Ergebnis nach Steuern 106.210,80 105,32 6.361,45-

12. sonstige Steuern 29,00 0,03 29,30

13. Jahresüberschuss 106.181,80 105,30 6.390,75-
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Anhang 2022

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs le-

gungsvorschrif ten des Handelsgesetz buchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden

können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß

§ 267a Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig aufgrund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Energieagentur Kreis Konstanz gemeinnützige Gesellschaft

mit beschränkter Haftung 

Firmensitz laut Registergericht: Radolfzell am Bodensee

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Freiburg

Register-Nr.: HRB 704870

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Ab-

schreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge-

genstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Einzelwert von � 800 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrie-

ben.
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Als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden die zum Abschlussstichtag noch vorhandenen Werbemittel aus-

gewiesen.

Unter den Vorräten werden unfertige Leistungen aus Beratungsaufträgen ausgewiesen. Die Bewertung er-

folgt retrograd, ausgehend von den erwarteten Erlösen und dem zum Bilanzstichtag erreichten Fertigstel-

lungsgrad.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert aktiviert. 

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern

aus den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gesellschaft.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wur-

den alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht

statt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel zum 31. Dezember 2022 auf der

folgenden Seite.



Jahresabschluss zum 31.12.2022 Anlage 3
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH, 78315 Radolfzell am Bodensee  Seite 3

Handelsrechtlicher Anlagenspiegel zum  31.12.2022

Anschaffungskosten/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2022 Zugänge 31.12.2022 01.01.2022 Geschäftsjahr 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 23.650,01 0,00 23.650,01 23.646,01 0,00 23.646,01 4,00 4,00

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 23.650,01 0,00 23.650,01 23.646,01 0,00 23.646,01 4,00 4,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 74.901,29 368,01 75.269,30 31.170,29 8.579,01 39.749,30 35.520,00 43.731,00

Summe Sachanlagen 74.901,29 368,01 75.269,30 31.170,29 8.579,01 39.749,30 35.520,00 43.731,00

Summe Anlagevermögen 98.551,30 368,01 98.919,31 54.816,30 8.579,01 63.395,31 35.524,00 43.735,00
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2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt T� 27,6.

3. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen enthält das geförderte Anlagevermögen für die Projekte EFRE

KEFF sowie eMobilität.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Abschlusskosten, Prüfungskosten und Kosten für

die Aufbe wahrung von Geschäftsunterlagen, für die Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für nicht ge-

nommene Urlaubstage und geleistete Mehrarbeitsstunden.

6. Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T� 18,6 (Vorjahr: T� 8,8).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be trägt

Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gesicherte Verbindlichkeiten liegen nicht vor.

7. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. 

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr 2022 betragen T� 100,8. Von den T� 100,8 entfallen T� 24,9 auf PV-Be ra-

tungen für Bürger*innen der Stadt Konstanz im Rahmen der Solaroffensive Konstanz, T� 22,3 entfallen auf

das Coaching zum kommunalen Klimaschutz, auf das Projekt regionale Photovoltaiknetzwerke mit der Ener-

gie agentur Südwest GmbH entfallen T� 20,8, aus Beratungen zum Eu ro pean Ener gy Award des Landkrei ses

Konstanz und der Stadt Radolfzell resultieren T� 19,5 und T� 9,6 aus Beratungen zur CO²-Bilanz der Kom-

mu nen. Aus Windparkführungen resultieren Erträge in Höhe von T� 3,0, aus THG Quotenzahlungen re sul tie-

ren Erträge in Höhe von T� 0,3 und aus dem Sponsoring in Höhe von T� 0,5.
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Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr T� 543,9. Darin sind Zuwen dun gen der Ge-

sell schafter enthalten in Hö he von T� 174. Die Erträge aus der Förderung im Rahmen des EFRE-KEFF be-

tragen T� 119. Der Zuschuss der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - für den Energieun-

terricht beziffert sich auf T� 74. Aus der Projektförderung zur E-Mobilität sowie den damit im Zusammen hang

stehen den Zuschüssen der Gesellschafter und Dritter resultieren Erträge in Höhe von 

T� 104. Erträge in Höhe von T� 29 entfallen auf das Projekt Wärmewende im Gebäudesektor und T� 30 auf

das Projekt PV-Netzwerke. Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse führt zu einem Ertrag

in Höhe von T� 5,1. Übrige Erträge (u.a. aus der Auflösung von Rückstellungen, dem Aufwendungsaus-

gleichsgesetz, dem Umweltbonus für Elektrofahrzeuge) sind insesamt in Höhe von T� 11 angefallen.

Die Zuwendungen der Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2022 verteilen sich wie folgt auf die Gesell schaf-

ter:

�
Zuwendung Landkreis Konstanz 78.750,00
Zuwendung Stadtwerke Konstanz 19.215,00
Zuwendung Thüga Energienetze GmbH 17.640,00
Zuwendung Netze BW GmbH 8.610,00
Zuwendung Stadtwerke Radolfzell 6.300,00
Zuwendung Sparkasse Hegau-Bodensee 6.300,00
Zuwendung Solarcomplex AG 2.625,00
Zuwendung Verband für Energiehandel Südwest-Mitte e.V. 5.250,00
Zuwendung Thüga Energie GmbH 6.300,00
Zuwendung EKS AG Schaffhausen 3.570,00
Zuwendung Kreishandwerkschaft Westlicher Bodensee 3.150,00
Zuwendung Stadtwerke Engen 2.730,00
Zuwendung Energiedienst Netze GmbH 2.100,00
Zuwendung CLEAN ENERGY GmbH 2.100,00
Zuwendung Stadtwerke Stockach GmbH 1.995,00
Zuwendung Stadtwerke Singen 1.890,00
Zuwendung Sparkasse Engen-Gottmadingen 1.890,00
Zuwendung Elektrizitätswerk Aach 1.155,00
Zuwendung Gemeindeverwaltung Steißlingen 840,00
Zuwendung Erdgas Südwest GmbH 735,00
Zuwendung Gemeindewerk Bodanrück 840,00

Summe der Zuwendungen 173.985,00

In der Position Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen im Berichtszeitraum T� 60,2 (Vorjahr:

T� 38,5) an. Im Wesentlichen betreffen die Fremdleistungen Beratungen im Rahmen der Solaroffensive der

Stadt Konstanz (T� 25), Beratungen zum European Energy Award (T� 15), die Durchführung des Energieun-

ter richts (T� 7) sowie die Durchführung der Energie-Checks (T� 6). 
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D. Sonstige Pflichtangaben

1. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2022 waren neben den Geschäftsführern drei Arbeitnehmer in Vollzeit, ein Arbeitnehmer in

Teilzeit sowie insgesamt vier Arbeitnehmer auf Minijob-Basis beschäftigt. Die Bezüge der Geschäftsführer be-

laufen sich auf T� 78,4 (Vorjahr T� 78,4). Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl beträgt 8 (Vorjahr: 5).

2. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso-

nen geführt:

Herr Gerd Burkert ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. Architekt
Herr Sebastian Frick ausgeübter Beruf: Kreisverwaltungsdirektor

Die Gesellschaft kann durch Herrn Sebastian Frick einzeln vertreten werden, er ist von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit. 

Herr Gerd Burkert kann nur gemeinschaftlich mit einem wei te ren Geschäftsführer die Gesellschaft vertreten.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. T� 20 die aus Miet- und

Leasingverträgen resultieren. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um unbefristete Verträge. Die Verpflich-

tungen sind daher jährlich weiter zu erwarten.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt netto T� 5.

Unterschrift der Geschäftsführung

Radolfzell, 19. Mai 2023
Gerd Burkert Sebastian Frick
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